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Ergänzende Bedingungen 
der NEW Netz GmbH 
 
Nikolaus-Becker-Str. 28-34, 52511 Geilenkirchen
 
zu der "Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netz-
anschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung in  
Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung - NDAV) vom  
26. Oktober 2006 - BGBl. 2006, Teil I Nr. 50, S. 2485 ff. 
- gültig ab dem 01.01.2012  
1. Netzanschlussvertrag (§ 2 NDAV) 

Die NEW Netz GmbH unterbreitet dem Anschlussnehmer ein 
schriftliches Angebot über den Anschluss seines Bauvorhabens 
an das Verteilungsnetz bzw. über die Änderung des Netzan-
schlusses. Diesem Angebot ist die Höhe der Hausanschlusskos-
ten und des Baukostenzuschusses zu entnehmen. Der An-
schlussnehmer erteilt der NEW Netz GmbH auf Grund des An-
gebots schriftlich den Auftrag zur Herstellung bzw. Veränderung 
des Netzanschlusses. 

2. Netzanschluss (§§ 5 - 9 NDAV) 
2.1. Die Herstellung sowie Veränderungen des Netzanschlusses auf 

Veranlassung des Anschlussnehmers sind unter Verwendung 
der vom Netzbetreiber NEW Netz GmbH zur Verfügung gestell-
ten Vordrucke zu beantragen. 

2.2. Jedes Grundstück, das eine selbständige w irtschaft liche Ein-
heit bildet, bzw . jedes Gebäude, dem eine eigene Hausnum-
mer zugeteilt  ist, ist über einen eigenen Netzanschluss an das 
Gasversorgungsnetz anzuschließen, soweit keine berechtigten 
Interessen des Anschlussnehmers entgegenstehen. 

2.3. Der Anschlussnehmer erstattet der NEW Netz GmbH die Kosten 
für die Erstellung des Netzanschlusses, d.h. der Verbindung des 
Gasversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung mit der 
Gasanlage des Anschlussnehmers, gerechnet von der Versor-
gungsleitung bis zu den Innenleitungen der Gebäude und 
Grundstücke. 

2.4. Ferner erstattet der Anschlussnehmer die Kosten für Änderun-
gen des Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder Erwei-
terung der Kundenanlage erforderlich oder aus anderen Grün-
den vom Anschlussnehmer veranlasst werden. 

2.5. Die NEW Netz GmbH berechnet für Netzanschlüsse Pauschal-
preise laut Preisblatt. Das jeweils gültige Preisblatt ist im Internet 
unter http://www.new-netz-gmbh.de/2992.php veröffentlicht. Die 
Pauschalpreise gelten für folgende Anschlussdimensionen: Erd-
gas bis DN 50. Bei Hausanschlüssen, die nach Art und Dimen-
sion abweichen, werden die Kosten gesondert ermittelt und be-
rechnet. 

2.6. Der Anschlussnehmer ist berechtigt, auf seinem Grundstück 
Erdarbeiten nach Vorgaben der NEW Netz GmbH in Eigenleis-
tung und auf eigene Verantwortung zu erbringen. Die Eigenleis-
tung des Anschlussnehmers wird dann im Rahmen der pauscha-
lierten Kostenberechnung angemessen berücksichtigt. 

2.7. Die NEW Netz GmbH stellt Erdgas zur Verfügung mit einem 
mittleren Brennwert im Normzustand 
 H-Gas Hs,n
 L-Gas H

 = 11,4 kWh/m³ bzw., 
s,n

mit den nach den anerkannten Regeln der Technik zulässigen 
Schwankungsbreiten sowie einem Ruhedruck von 23 mbar. 

 = 10,3 kWh/m³ 

2.8. Zuordnung der Netzgebiete 
a) Netzgebiet H-Gas: 

Südliches Netzgebiet: Die Stadteile Rheydt, Giesenkirchen, 
Odenkirchen und Wickrath der Stadt Mönchengladbach; die 
ehemaligen Gemeinden Glehn und Liedberg der Stadt Kor-
schenbroich; die Gemeinde Jüchen; Städte Erkelenz und 
Hückelhoven und das übrige Stadtgebiet von Wegberg. 

b) Netzgebiet L-Gas: 
Nördliches Netzgebiet: Die nicht unter a) genannten Stadt-
teile von Mönchengladbach und Korschenbroich; Gemeinde 
Niederkrüchten und die Stadtteile Merbeck und Tetelrath 
der Stadt Wegberg. Die Stadt Viersen, die Stadt Tönisvorst, 
die Gemeinde Brüggen und die Gemeinde Schwalmtal. 

2.9. Die NEW Netz GmbH ist berechtigt, den Netzanschluss abzu-
trennen, wenn das Netzanschlussverhältnis beendet wird. 

3. Baukostenzuschuss (§ 11 NDAV) 
3.1. Die NEW Netz GmbH verlangt von dem Anschlussnehmer einen 

angemessenen Baukostenzuschuss zur teilweisen Deckung der 
bei wirtschaftlich effizienter Betriebsführung notwendigen Kosten  

 
für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteilungsla-
gen einschließlich Druckregelstationen, soweit sich diese Anla-
gen ganz oder teilweise dem Versorgungsbereich zuordnen las-
sen, in dem der Anschluss erfolgt.  

3.2. Der Baukostenzuschuss beträgt maximal 50 % der ansetzbaren 
Kosten. 

3.3. Der Anschlussnehmer zahlt der NEW Netz GmbH einen weite-
ren Baukostenzuschuss, wenn er seine Leistungsanforderung 
erheblich über das der ursprünglichen Berechnung zu Grunde 
liegende Maß hinaus erhöht. Die Höhe des Baukostenzuschus-
ses wird entsprechend den Ziffern 3.1 und 3.2 bemessen. 

4. Fälligkeit, Abschlagszahlung, Vorauszahlung (§ 9 NDAV) 
Der Baukostenzuschuss wird zugleich mit den Netzanschluss-
kosten bei Fertigstellung des Netzanschlusses fällig. Werden 
von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beauf-
tragt, ist die NEW Netz GmbH berechtigt, angemessene Ab-
schlagszahlungen zu verlangen. Ein evtl. gegebener Vorauszah-
lungsanspruch gemäß § 9 Abs. 2 NDAV bleibt unberührt. 
Wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der An-
nahme besteht, dass der Anschlussnehmer seinen Zahlungsver-
pflichtungen nach den  Ziffern 2 bis 4 nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommt, erhebt die NEW Netz GmbH angemessene Voraus-
zahlungen. 

5. Inbetriebsetzung der Gasanlage (§ 14 NDAV) 
5.1. Die NEW Netz GmbH oder deren Beauftragte schließen die 

Gasanlage an das Niederdrucknetz an (Inbetriebsetzung). Die 
Inbetriebsetzung der Gasanlage ist von dem Installationsunter-
nehmen, das die Arbeiten an der Gasanlage ausgeführt hat, un-
ter Verwendung der von der NEW Netz GmbH zur Verfügung 
gestellten Vordrucke zu beantragen. 

5.2. Für die erstmalige Inbetriebsetzung wird ein Pauschalentgelt 
erhoben. Für jede weitere Inbetriebsetzung und für jeden dies-
bezüglichen Versuch zahlt der Anschlussnehmer jeweils ein zu-
sätzliches Entgelt. 

5.3. Die unter den Ziffern 5.1 bis 5.2 genannten Entgelte werden ent-
sprechend dem Preisblatt für Standardhausanschlüsse in Rech-
nung gestellt. 

6. Technische Anschlussbedingungen (§ 20 NDAV) 
Die technischen Anforderungen der NEW Netz GmbH an den 
Netzanschluss und andere Anlagenteile sow ie an den Betrieb 
der Gasanlage einschließlich Eigenanlagen sind in den Techni-
schen Anschlussbedingungen  
http://www.new -netz-gmbh.de/1959.php der NEW Netz  
festgelegt und Bestandteil der Ergänzenden Bedingungen. 

7. Zahlungsverzug (§ 23 NAV); Unterbrechung und Wiederher-
stellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung (§ 24 
NAV) 

7.1. Rechnungsbeträge und Abschläge sind für die NEW Netz GmbH 
kostenfrei zu entrichten (§ 270 BGB) 

7.2. Bei Zahlungsverzug (Mahnung und Nachinkassogang), Unter-
brechung des Anschlusses gemäß § 24 Abs. 1,2,4,5 NAV sowie 
Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung 
wird dem Anschlussnutzer jeweils die im Preisblatt „Standard-
hausanschlüsse“ entsprechend ausgewiesene Pauschale in 
Rechnung gestellt. 

7.3. Die NEW Netz GmbH ist zur Unterbrechung der Anschlussnut-
zung berechtigt, sofern eine Entnahmestelle keinem Bilanzkreis 
zugeordnet werden kann. Hinsichtlich der Kosten gilt 7.2 ent-
sprechend. 

8. Umsatzsteuer 
Zu den in diesen Ergänzenden Bedingungen genannten Netto-
entgelten wird die Umsatzsteuer in der im Liefer-/Leistungs-
zeitpunkt jeweils gesetzlich festgelegten Höhe (zzt. 19 %) zu-
sätzlich berechnet. Die Kosten aus Zahlungsverzug (Ziffer 7.2) 
sowie der Unterbrechung des Anschlusses und der Anschluss-
nutzung (Ziffer 7.2 und Ziffer 7.3) unterliegen nicht der Umsatz-
steuer.  
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